
20.04.24, 17:26 Grundstückgewinn

https://www.beinwilamsee.ch/var/tmp/3F19D4BA-0C36-49B5-AA0FE1E067AD0F56/input.html 1/1

Grundstückgewinn

Gewinne aus der Veräusserung von in der Gemeinde Beinwil am See gelegenen Grundstücken oder Anteilen

an solchen unterliegen der Grundstückgewinnsteuer.

Diese wird auf dem Veräusserungserlös erhoben, wobei die so genannten Anlagekosten (Kaufpreis und

Anlagekosten oder mittels Pauschale) vom Veräusserungserlös abgezogen werden können. Der Steuerbetrag

wird anhand des steuerbaren Grundstückgewinnes mittels besitzdauerabhängigen Satz berechnet.

Merkblatt_Grundstueckgewinnsteuer  [PDF, 242 KB]

Zuständige Abteilung

Steuern / SVA-Zweigstelle

https://www.beinwilamsee.ch/public/upload/assets/206/Merkblatt_Grundstueckgewinnsteuer.pdf?fp=1
https://www.beinwilamsee.ch/verwaltung/abteilungen/steuern-sva-zweigstelle.html/25/entityId/3/entityType/egov%5Funit

